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Nr. 17 Donnerstag, 23. April 2020

Nr. 1 1. Änderungssatzung 
der Beitragssatzung für 
die Verbesserung und 
Erneuerung der Wasser-
versorgungseinrichtung 
der Stadt Monheim

– Redaktionelle Berichtigung –
§ 2 Buchstabe a) der genannten Sat-

zung hat folgenden Wortlaut:
a) pro m² Grundstücksfläche 

0,195 € (netto)

Nr. 2 Bekanntmachung 
über die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes 
„Osterholz III“, Stadt 
Monheim

Der Stadtrat hat am 10.12.2019 
beschlossen, den Bebauungsplan 
„Osterholz III“, Stadt Monheim zu 
ändern. Die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes hat der Ferienausschuss 
in seiner Sitzung vom 07.04.2020 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes „Osterholz III“, Stadt Monheim 
in Kraft.

Jedermann kann die 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Oster-
holz III“ mit integriertem Grün-

ordnungsplan sowie Satzung, 
Begründung, Umweltbericht und 
Planzeichnung sowie die zusammen-
fassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und 
die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung im Bebau-
ungsplanverfahren berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen 
der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, bei der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim, Zimmer Nr. 106, Markt-
platz 23, Monheim (Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch von 7.30 – 
12.15, Donnerstag von 7.30 – 12.15 
und 13.00 – 18.00, Freitag von 7.30 
– 12.30 Uhr) einsehen und über de-
ren Inhalt Auskunft verlangen. Da 
das Rathaus in Monheim aufgrund 
der Corona-Krise bis auf weiteres 
für den Parteiverkehr geschlossen 
ist, besteht die Möglichkeit für die 
Bürger, mit entsprechender telefo-
nischer Terminvereinbarung (Tel. 
09091 9091-0) auf Einsichtnahme.

Die Unterlagen werden dann in 
einem separaten Raum zugänglich 
gemacht

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungspla-
nes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes schriftlich ge-
genüber der Stadt Monheim gel-
tend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen.
Außerdem wird auf die Vorschrif-

ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Die vorstehende Bekanntma-
chung und die Unterlagen hierzu 
können auch auf der Internetsei-
te der Stadt Monheim unter <www.
monheim-bayern.de, Wirtschaft, 
Wohnen und Bauen, Bebauungs-
pläne, 1. Geltende Bebauungspläne, 
1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Osterholz III“ > eingesehen wer-
den.

Monheim, 20.04.2020
Stadt

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 3 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91 / 90 91 - 0 
von Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch 

entgegen genommen, wenn zeit-
gleich eine größere Anlieferung statt-
findet. Die Gebühren hierfür sind 
sofort zu bezahlen.

Nr. 4 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist zur Zeit im Notbetrieb, d. 
h. am Samstag von 9.00 bis 13.00 
Uhr geöffnet.

Dabei gelten folgende Vorsichts-
maßnahmen:
– Es dürfen max. 4 Autos gleichzei-

tig im Recyclinghof bzw. Grün-
sammelplatz sein.

– Die AWV-Mitarbeiter regeln den 
Zugang.

– Die AWV-Mitarbeiter helfen nicht 
beim Abladen um Nähe zu ver-
meiden.

– Aus Arbeits- und Gesundheits-
schutzgründen müssen Kinder im 
Auto bleiben.

– Die AWV-Mitarbeiter haben das 
Recht, Großmengen die zu einer 
erheblichen Verzögerung führen, 
zurückzuweisen.

– Alle Anlieferer bittet der AWV 
auch bei langen Wartezeiten in Ih-
ren Fahrzeugen zu bleiben.
Nähere Informationen erhalten 

Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim (Stadt Monheim sowie 

die Gemeinden Buchdorf, 
Daiting, Rögling und 

Tagmersheim)

A) GEMEINDE BUCHDORF

Nr. 1 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der 
Gemeinde Buchdorf für 
das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat Buchdorf hat 
die Haushaltssatzung für 2020 in 

der Sitzung vom 16.03.2020, lfd. Nr. 
1.000 beschlossen.

Das Landratsamt Donau-Ries hat 
als Rechtsaufsichtsbehörde die nach 
Art. 67 und 71 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern er-
forderlichen Genehmigungen zur 
Haushaltssatzung mit Verfügung 
vom 08.04.2020 Nr. 200-027-941/1 
erteilt.

Die Satzung wird deshalb durch 
Niederlegung in der Gemeinde-
kanzlei während der Amtsstunden 
des Bürgermeisters und in der Ge-
schäftsstelle der VG - Kämmerei – 
Zimmer Nr. 101 amtlich bekannt ge-
macht (Art. 65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 
2 GO).

Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Be-
kanntmachung einer neuen Haus-
haltssatzung während des ganzen 
Jahres in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim Zimmer Nr. 101 in-
nerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht bereit (Art. 65 
Abs. 3 GO, § 4 BekV).

Buchdorf, 20.04.2020
Gemeinde Buchdorf

Vellinger 
Erster Bürgermeister

Nr. 2 Haushaltssatzung  
der Gemeinde Buchdorf 
(Landkreis Donau-Ries) 
für das Haushaltsjahr 
2020

Auf Grund der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung erlässt der Gemein-
derat folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2020 wird
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen auf  
 € 4.971.930,00

in den Ausgaben auf  
 € 4.971.930,00
im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen auf  
 € 9.387.357,00
in den Ausgaben auf  
 € 9.387.357,00 
festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden auf € 2.350.000,00 festge-
setzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im 

Vermögenshaushalt werden auf  
€ 3.700.000,00 festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für 

Gemeindesteuern, die für jedes Jahr 
neu festzusetzen sind, werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe (A)  
300  v. H.

b) für die Grundstücke (B)  
300 v. H.

2. Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag  

 290 v. H.
§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkre-
dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf € 800.000,00 festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden 

nicht vorgenommen.
§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit 
dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Buchdorf, 14.04.2020
Gemeinde

Vellinger 
Erster Bürgermeister
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Nr. 1 Öffentliche Sitzung  
des Marktgemeinderates

Am Dienstag, 28. April 2020 fin-
det um 19.30 Uhr eine öffentliche 
Sitzung des Marktgemeinderates in 
der „alten Turnhalle“ statt.

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Haushalt 2020

hier: Beschlussfassung
3. Bauantrag auf Errichtung einer 

Doppelgarage auf dem Grund-
stück Fl.-Nr. 4, Gem. Gunzen-
heim 

4. Antrag auf Erlaubnis nach Art. 6 
Denkmalschutzgesetz
hier: Fundamentsanierung und 
Sanierung der Folgeschäden aus 
Baugrundsetzungen an der „Villa 
Barbara“ im OT Gunzenheim

5. Bebauungsplan der Stadt Do-
nauwörth „Wohngebiet Lud-
wig-Heck-Straße“
hier: Öffentliche Auslegung gem.  
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
mit gleichzeitiger Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Eine nichtöffentliche Sitzung 
schließt sich an.

Nr. 2 Maifeiern und 
„Freinacht“ zum 1. Mai 
2020

Aufgrund der momentanen Aus-
gangsbeschränkung können im ge-
samten Gemeindegebiet leider kei-
ne Maifeiern durchgeführt werden. 
Wir möchten auch darauf hinweisen, 
dass sämtliche Aktivitäten in der sog. 
„Freinacht“ untersagt sind.

Nr. 3 Eingeschränkter Kunden-
verkehr im Rathaus

Soweit möglich wird angeraten 
Anfragen und Anliegen per Telefon 
(09099/9660-0) oder E-Mail an die 
Behörde zu übermitteln. Die Kon-

taktdaten finden Sie auf unserer 
Homepage unter der Rubrik Rat-
haus & Service – Rathausteam. Falls 
der Besuch unumgänglich ist, muss 
vorab ein Termin mit dem jeweiligen 

Sachbearbeiter vereinbart werden. 
Wir bitten um Verständnis.

Das Rathaus ist nur über den Hin-
tereingang zugänglich. Der Briefka-
sten befindet sich ebenfalls an der 
Rathausrückseite (3. Fenster links 
neben der Eingangstüre).

Nr. 4 Hygieneartikel gehören 
nicht in die Kanalisation

In letzter Zeit häufen sich die Stö-
rungsfälle in den Pumpstationen so-
wie der Kläranlage Kaisheim. Jede 
Störung der Kläranlage beeinträchti-
gt die Umwelt und verursacht unnö-
tige Kosten, die bei Ermittlung des 

Verursachers diesen in Rechnung ge-
stellt werden. Kann der Verursacher 
nicht ermittelt werden, müssen die 
Kosten über die Kanalbenutzungs-
gebühren von der Allgemeinheit ge-
tragen werden.

Wir möchten Sie daher bitten, ins-
besondere Hygieneartikel, die nicht 
für die Toilettenspülung bestimmt 
sind, ordnungsgemäß zu entsorgen.

 Hinweise zur Abfallentsorgung 
entnehmen Sie bitte der Home-
page des Marktes Kaisheim www. 
kaisheim.de (Hinweise zur Ab- 
fallentsorgung)

Wir bitten um Beachtung.

Nr. 5 Entsorgung von 
Essensresten udgl.  
auf Komposthaufen  
bzw. Biotonne

Aus gegebenen Anlass möchten 
wird darauf hinweisen, dass die Ent-
sorgung von gekochten Speisen und 
Speiseresten sowie tierischen Abfäl-
len (Fleisch, Knochen, Haustierstreu 
und -exkremente) auf dem Kom-
posthaufen bzw. über die Bioton-
ne aus hygienischen Gründen nicht 
erlaubt ist. Zudem wird durch die 
unsachgemäße Entsorgung dieser 
Abfälle ein Ratten-, Mäuse- und Un-
gezieferbefall begünstigt.

Weitere Entsorgungshinweise fin-
den sie auf der Homepage des Abfall-
wirtschaftsverbandes Nordschwaben 
unter www.awv-nordschwaben.de

Scharr 
1. Bürgermeister


